
Ortsjugendring Holdorf 

Rolf Bergmann 

Sonnenbreite 27a 

49451 Holdorf 

Gemeinde Holdorf 

Amt 22 – Steueramt 

Antrag 

auf Bewilligung eines Gemeindezuschusses gem. Nr. 8 (Anschaffung von Zelten und 

Einrichtungen bzw. Renovierung von Jugendräumen) der Richtlinien zur Förderung der 

Jugendarbeit in der Gemeinde Holdorf 

Antragsteller: 
(anerkannte Jugendgruppe) 

Leiter/in der Gruppe: 

(Name, Vorname, Anschrift, Tel.) 

Überweisungskonto: 

IBAN-Nr., Name der Bank) 

Kontoinhaber/in: 

Bezeichnung des Vorhabens: 

Die Notwendigkeit der 

Maßnahme ist bedingt durch: 

Anz. der Gruppenmitglieder 

Voraussichtliche Gesamtkosten lt. beiliegendem Kostenvoranschlag: _______________________ 

Von anderen Stellen bewilligte oder in Aussicht gestellte Zuschüsse: 

___________________________________________________________________________ 
(Bewilligungsstelle und Höhe der Zuschüsse) 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. Nach Fertigstellung bzw. Anschaffung 

werden die Kostenbelege (Rechnungsoriginale) für die Bewilligung des Gemeindezuschusses  

nachgereicht. 

________________________________________  
Datum, Leiter/in der Jugendgruppe /Leiter der Maßnahme 

- nicht vom Antragsteller auszufüllen - 

anzuerkennende Gesamtkosten  =    ________________ € 

Gemeindezuschuss   (1/3 der Gesamtkosten, höchstens 150,00 €         =    ________________ € 

Zustimmung Jugend- und Sozialausschuss             Ja          Nein 

Ich bitte, den vorstehenden Betrag im Auftrage des OJR an die/den obige/n Empfänger/in zu überweisen 

______________________________________________________ 

1. Vorsitzender des OJR der Gemeinde Holdorf

Hinweis: 

1. Antrag vor Anschaffung

einreichen

2. Zuschussbescheid des

beim Landkreis Vechta

gestellten Antrages


